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§ 4
Nicht wahlberechtigt und nicht wählbar sind Per

sonen,
a) die entmündigt sind oder unter vorläufiger Vor

mundschaft oder wegen geistiger Gebrechen unter 
Pflegschaft stehen;

b) denen rechtskräftig durch gerichtliche Entscheidung 
die staatsbürgerlichen Rechte entzogen sind.

§ 5
Das Wahlrecht, ruht bei

a) Personen, die wegen Geisteskrankheit oder Geistes
schwäche in einer Heil- oder Pflegeanstalt oder auf 
Grund gerichtlicher Entscheidung in einem Heim 
für soziale Betreuung untergebracht sind;

b) Straf- und Untersuchungsgefangenen und Personen, 
die vorläufig festgenommen sind.

§ 6
Festlegung des Wahltermins

Die Wahlen zur Volkskammer und zu den örtlichen 
Volksvertretungen werden vom Staatsrat der Deutschen 
Demokratischen Republik ausgeschrieben. Er legt den 
Wahltermin fest.

§ 7
(1) Für die Volkskammer werden 434 Abgeordnete 

gewählt.
(2) Die Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Re

publik, Berlin, ist berechtigt, 66 Vertreter in die Volks
kammer zu entsenden.

(3) Die örtlichen Volksvertretungen beschließen auf 
der Grundlage der Beschlüsse des Staatsrates die ge
naue Zahl der Abgeordneten der neu zu wählenden 
Volksvertretungen.

(4) Bei jeder Wahl zur Volkskammer und zu den ört
lichen Volksvertretungen sind mindestens ein Drittel 
der bisherigen Abgeordneten durch neue Kandidaten 
zu ersetzen.

§ 8
Wahl von Nachfolgekandidaten

(1) Für die Volkskammer und für die örtlichen Volks
vertretungen werden Nachfolgekandidaten gewählt.

(2) Die Zahl der Nachfolgekandidaten für die Volks
kammer beträgt 100.

(3) Die Zahl der Nachfolgekandidaten für die ört
lichen Volksvertretungen beträgt ein Drittel der Zahl 
der Abgeordneten.

§ Я
Wahlkreise

(1) Die Wahl der Abgeordneten der Volkskammer 
und der örtlichen Volksvertretungen erfolgt in Wahl
kreisen.

(2) Der Staatsrat bestimmt unter Berücksichtigung 
der Bevölkerungszahl die Wahlkreise und die Zahl 
der in den einzelnen Wahlkreisen zu wählenden Ab
geordneten für die Wahlen zur Volkskammer.

(3) Die örtlichen Volksvertretungen bestimmen unter 
Berücksichtigung dar Bevölkerungszahl die Wahlkreise 
und die Zahl der in den einzelnen Wahlkreisen zu 
wählenden Abgeordneten für die Wahlen zu den ört
lichen Volksvertretungen.

Wahlkommissionen
§ 10

Zur Vorbereitung und Durchführung der Wahlen zur 
Volkskammer und zu den örtlichen Volksvertretungen 
werden gebildet:

a) Die Wahlkommission der Deutschen Demokrati
schen Republik {Wahlkommission der Republik);

b) eine Wahlkommission in jedem Bezirk, jedem 
Kreis, jeder Stadt, jedem Stadtbezirk und jeder 
Gemeinde (Bezirks-, Kreis-, Stadt-, Stadtbezirks
und Gemeindewahlkommission);

c) eine Wahlkommission in jedem Wahlkreis (Wahl
kreiskommission).

§ И
Bildung der Wahlkommissionen

Die Wahlkommission der Republik wird vom Staats
rat spätestens 2 Monate vor dem Wahltag gebildet. 
Sie berichtet ihm über die Erfüllung ihrer Aufgaben.

§ 12
Der Staatsrat legt die Grundsätze für die Bildung 

der Wahlkommissionen in den Bezirken, Kreisen, 
Städten, Stadtbezirken und Gemeinden sowie für die 
Bildung der Wahlkreiskommissionen fest.

§ 13
Aufgaben der Wahlkommissionen

Die Wahlkommission der Republik, die Bezirks-, 
Kreis-, Stadt-, Stadtbezirks- und Gemeindewahlkom
missionen leiten das gesamte Wahlgeschehen auf ihrem 
Territorium. Sie überwachen die Einhaltung der 
wahlrechtlichen Bestimmungen, leiten die Tätigkeit 
der unterstellten Wahlorgane an, entscheiden über 
Beschwerden gegen die Handlungsweise unterstellter 
Wahlkommissionen und von staatlichen Organen im 
Zusammenhang mit der Wahl. Sie stellen das Wahl
ergebnis fest.

§ 14
Aufgaben der Wahlkreiskommissionen

Den Wahlkreiskommissionen obliegt insbesondere 
die Entgegennahme der Wahlvorschläge, die Entschei
dung über die Zulassung der Kandidaten, ihre Vor
stellung auf Wählerversammlungen und die Feststel
lung des Wahlergebnisses in ihrem Wahlkreis.

§ 15 
Wahlvorstände

(1) Für jeden Wahlbezirk (Stimmbezirk) wird vom 
Rat der Stadt, des Stadtbezirkes bzw. der Gemeinde 
ein Wahlvorstand gebildet.

(2) Er leitet die Wahlhandlung und stellt das Ergeb
nis der Stimmabgabe fest.

§ 16 
Wahlvorschläge

Die Wahl Vorschläge für die Volkskammer, die Be
zirkstage, die Kreistage, die Stadtverordnetenver
sammlungen, die Stadtbezirksversammlungen und die 
Gemeindevertretungen stellen die demokratischen 
Parteien und Massenorganisationen auf. Sie haben das 
Recht, ihre Vorschläge zu dem gemeinsamen Vorschlag 
der Nationalen Front des demokratischen Deutschland 
zu vereinigen.


